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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
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zu 9;39 jJ 1 Beilage 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017_WJ.~!l 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. SCRINZI, fJ!".ELTER. 

haben am 20. Jänner 1977 unter der Nr. 929/J an mich eine 

schriftliche Anfrage betreffend \vaffen- und Muni tionsver­

käufe an das Ausland gerichtet, welche den folgenden Wort­

laut hat: 

"Bestehen derartige Richtlinien des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten -- und I 'JIlenn ja, wie lauten 

diese ? " 

Ich beehre mich, diese Anfrage ','!ie folgt zu beant­

worten: 

1. Richtlinien, die den zuständigen Beamten des 

Bundesmini.steriums für Auswärti.ge Angelegenheiten wie auch 

den: anderen mit derartigenVorgän.gen sachlich befassten 
Ressorts und 8.i..1ch 'der Ivirtschaft als Orientierungshilfe 

. dienen f ' '\'rurdennicht amtlich erlaSSen. Solche Richtlinien 

haben sich aber im Lauf'eder Jahre auf der Grundlage 

.. gleichartlger Entscheidungen betreffend die an das Bundes··· 

ministerium für Aus\llärtige Angel e geTl..he i tell herangetragenEm 

Fälle enbv"ickel t, haben ihren aktenmässigen Niederschlag 

gefunden und ~mrden den anderen 'befassten Ressorts teils 

im Wege von interministeriellen Besprechungen, teils im 
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Wege schriftlicher oder mii..""ldlicher lJIitteilungen zur 
Kenntnis gebracilt. Auf inf'ormative Anfragen aus Kreisen 
der 1!iirtschaft l,,'lUrde im Sinne dieser Richtlinien geant­
vwrtet. 

II. Die Praxis des Bundesministeriums für Auswärtige 
A.."1.gelegenhei te~c. bei der Beurteilung der ib"Tl zur Begut­
achtung vorgelegten Fälle lässt sich in folgenden Grund­
sätzen edel' Richt~Linlen zusammenfassen: 

1. Die Abge.be von Kriegsmaterial aus eigenen Heeres­
beständen an kri,egf'ührende Staaten ist neutrali­
tätsrechtlich unzulässig (Artikel 6 des XIII. 
Haager Abkommens) .. 

2. Im Prinzip ist der neutrale Staa.t nicht verpflichtet, 
die kommerzielle Ausfuhr von Kx'iegsmaterialzu unter­
binden (Artikel 7 des V. und XIII. Haager Abkommens). 
Dieselben Abkommen bestiImnen gleichzeitig, dass 
dann, wenn der neutrale Staat Beschränkungen ver­
fügt, diese gleichmässig auf beide Seiten angewendet 
werden müssen (Ar·tikel 9). Ein zusätzliches Problem 
ergibt sich heute dadurch, dass in der Mehrzahl der 
Staaten die Ein- und Ausfuhr von Kriegsmaterial einer 
behördlichen Genehmigung bedarf. Die auf diese vleise . 
erfolgende Mitwirkung des Staates an der Verwirk­
lichung eines Exportgeschäftes 'ltlird in manch.en Fällen 
als neutralitätsrechtlich bedenklich angesehen werden 
müssen und zwar im Hinblickeuf die Bestimmung des 
Artikels 6 des XIII. Haager Ablwrnmens, welcher die 
"unmittelbar oder mittelbar bewirkte Abgabe von 
Kriegssc!!:i.ffen, Müni tion oder sonstigem Kriegs­
rnaterial ll an Kriegführende untr;rsagt. 
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3. Die Liefe:clll1g von Kriegsmaterial (aus Heeresbe­
ständ.en. oder l{ommerziell) an Sta.a.ten f die zwar 

nicht als kriegführend, vwhl aber a.ls aktuelles 
oder potentielles Krisen- oder Spannungsgebiet 
anzusehen si.nd, ist VC~ Standpunkt einer sorg­
f8.1tigen Neutral i tätspoli tik und einer vertrauens g

• 

erweckenden Aussenpolitik z.u prUfen~ die auf die 
P:-axis vergleichbarer neutraler Staaten R.ücksicht 
n1.r:r..mt. D:Lese Prüfung hat insbesondere folgende 
Elemente zu berücksichtigen: 

a) Grad der Veri.~icklung des Empfär.:.gerstaates in 
einen Inte!"nationalen Konflikt; 

b) Sestehen einer bürgerl ... riegsähnlichen Situation 
im Empfängerstaat; 

c) Umfang der Lieferung im Verhältnis zum allge~ 
mei.nen Rüstungsniveau des Empfängerstaates ; 

d) Art der Lieferung (Stahlhelme oder Panzer, 
Tarnnetze oder Maschinex:~.pistolen); 

e) Räumliche Entfernung zum Empfangsstaat und 
Umfang der in Aussicht genornmenen Lieferung (je 
näher der Empfangsstaat und je umfangreicher die 
Lieferung, desto grösser das Involvierungsrisiko 
für einen immerwährend Neutralen); 

f) möglicher oder wahrscheinlicher Verwendungs zweck 

der Produlcte (Ist zu erwarten, dass das Material 
im Empfängerstaat zur Unterdrückung der Menschen­
rechte verwendet wird ?)o 

4. überlegungen sicherheitspolitischerund volkswirt­
schaftlicher Natur treten neben jene neutralitäts­
und aussenpolitischer Natur: 

a) VO!"f:?usse-tzung für die Lebe:nsfähigkei t der öster­

reichi~chen Rüstungsindustrie und damit für ein(~ 
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mögllc;.b.st geringe Ausland,sabhängigkei t des 
öster::.~\:;ichischen Bundesheen;e ist die Mögltch­
kelt des Absatzes der Produkte dieser Industrie 
im Ausland; 

b) Ausfuhren von Kriegsmater:Lal ins Ausland sichern 
zu einem grossen Teil die Arbeitsplätze in den 
Kriegsmaterial erzeugenden Betrieben; 

c) die Eigenerzeugung von Kriegsmaterial erspart 
entsprechende Einfuhren aus dem Ausland und ent­
lastet die Handelsbilanz. 

5. Bei BeE1::1t;vvortung der Frage, ob sich der Empfänger­
staat im Kriegszustand befindet, ist folgendes zu 
berücksichtigen: 

a) ein Kriegszustand ist dan.1'l anzunehmen, wenn aus·­
drückliehe Erklärungen vorliegen oder aus dem 
tatsächlichen Verhalten auf das Vorhandensein 
eines Kl .... iegswillens geschlcssel1 werden kaThJ.; 

b) der Kriegszustand ist solange als bestehend anzu­
ne:b..men a1s nicht einer der Kriegsbeendigungs­
gründe wie debellatio, Friedensvertrag, tatsäch­

liche und dauernde Einstellung der Feindselig-· 
kei teli r 'Vliederaufnahme des diplomattschen Ver­
kehrs eingetre-ten ist. 

6. 1fTas Kr:Legsmaterial ist, bestimmt sich pr~marnach 
der auf Grund der massgeblichen reichsgesetzlichen 
Vorschriften erlassenen Kriegsgergteliste, die am 
1. April 1938 im Reichsanz2iger und Preussischen 
Staatsanzeiger kundgemacht ·~'lurde (vgI. die als Bei­
lage A a!lgeschloasene Liste-:). ,subsidiär ~ d. h. um 
diesej:ther eirlgetretene rUstur~gstechnische Ent­
wicklung zu berilc!{sichtigen, s:Lnd. die K:ciegsmi3.terial·­

liste des Staatsvertrages sowie die Definitionen 

der schweizerischen Gesetzge bt.mg und der schv;edischen 
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Ausluhrregelung"heranzl.1ziehen. 

7. In den Fällen Südafr1ka und. Rhodesien ist 
entsprechend den einschl~gigen Beschlüssen 
des Sicherheitsrates vorzugehen. 

'-lien, am 22. Februar 1977 

Der B"Lmdesminister fU!' Auswä:r·tige 

" Angelegen.l."letten 

4'~w(t<. 
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c) Sche.ibenbüchsen lli"ld Kleili..f.(alibarge-;·;-er..re 

Pist;ol~~J;!? sQ't.'leit: sie nic1?t !llc,schinenpisi.:oJ.o.:.::<. z:tnc.l)­
iJ.ncl Revolver 

e) I1tmi tion :t'ür die "laffen ·u'!'J.ter a 'bis d 

f'] Eieb- ll11.d StoßI'iaffen 

g) EandelsÜbJ.iche Sprengmuni tim1-

2" Ei:arichtungen, die ausschließiich zum. Ei:n.sP.i-;z uC.d 

rich:t7,mge!1. '.> 

;5.. ~[lar.J>;:s., Panze~·ragen, Panzerzilge 

l~. Kr:i.eg~sehiffe aller Art 
" 

", 

5 .. Kriegsluf-t;f2.hrzeuge 'U..'t1d ihl. .. ,;;: Bestcr!lc:teiJ.e 

" 
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